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usammenfassung: In diesem Bei-
trag argumentiere ich für die fol-
genden Schlussfolgerungen: Erstens,

Quoten stellen keinen normativen Selbstzweck
dar. Sie sind lediglich ein Mittel, um nicht-dis-
kriminierende Auswahlverfahren sicherzustel-
len. Zweitens, in einer Demokratie sind
Quoten vor allem dann plausibel, wenn sie für
die Besetzung derjenigen Ämter eingesetzt wer-
den, die den größten Einfluss auf politische
Entscheidungen haben. Drittens, Quoten für
junge Bürgerinnen und Bürger lassen sich
rechtfertigen, weil die Diskurse der Jungen auf-
grund der demografischen Entwicklung Gefahr
laufen, vernachlässigt zu werden. Dessen un-
geachtet bin ich aufgrund der demografischen
Entwicklung aber skeptisch, dass die politische
Einflussnahme der Jungen durch im Rahmen
der Demokratie rechtfertigbare Quoten ent-
scheidend verbessert werden kann.

Einleitung
In einer eindrucksvollen Vergleichsstudie
zeigt Pieter Vanhuysse, dass viele OECD-
Staaten, insbesondere etablierte Demokra-
tien, im Hinblick auf Forderungen der
intergenerationellen Gerechtigkeit eher
schlechte Ergebnisse erzielen.1 Diese Demo-
kratien schneiden nicht nur bei Indikatoren
wie der Kinderarmut – sei sie absolut oder
relativ zur Altersarmut bemessen – schlecht
ab, sondern auch bei der öffentlichen Ver-
schuldung, die sie pro Kind hinterlassen,
sowie bei ihrem ökologischen Fußabdruck.
Obwohl diese Studie vergleichend angelegt

demografischen Entwicklung bauen die Äl-
teren ihre Mehrheit weiter aus, so dass sie
eine zunehmend größere Wählermacht
 aufweisen und mithin in politischen Kör-
perschaften stärker vertreten sind. Entspre-
chend fallen politische Entscheidungen
häufig einseitig zugunsten der Interessen äl-
terer Bevölkerungsteile aus.4
Um diesen Tendenzen entgegenzuwirken,
lassen sich drei verschiedene Wege denken,
die die Entscheidungsprozesse in Demokra-
tien verändern und entweder eine nachhal-
tigere Politikgestaltung oder eine Macht-
verschiebung weg von den Älteren hin zu
den Jüngeren ermöglichen. Erstens könnten
Institutionen für die Vertretung zukünftiger
Generationen eingeführt werden. So schlägt
Thompson etwa die Einsetzung von Treu-
händern vor, um die Demokratie möglichst
auch in der Zukunft erhalten zu können.
Die Rolle dieser Treuhänder würde darin be-
stehen, entweder bestimmte Sitze in der Le-
gislativversammlung einzunehmen oder
einer Kommission anzugehören. In beiden
Fällen wäre es nicht ihre Aufgabe, neue Po-
litikprogramme vorzuschlagen, sondern viel-
mehr hätten sie die Interessen künftiger
Generationen zu artikulieren und vor allem
diejenigen Politikentscheidungen in Frage
zu stellen, die die Demokratiefähigkeit zu-
künftiger Generationen zu gefährden schei-
nen.5,6 Zweitens könnte das Wahlsystem
reformiert werden. Als Konsequenz seiner
Untersuchungen spricht sich Vanhuysse –
mit anderen – dafür aus, dass die Zeit für ein

ist und keine absoluten Urteile zulässt, so
zeigt sie doch, dass Demokratien dazu nei-
gen, die Interessen älterer Bevölkerungsteile
unverhältnismäßig zu begünstigen und ins-
gesamt eine Tendenz zu nicht-nachhaltigen
Politikentscheidungen zu Ungunsten der
Jungen aufweisen.2
Folgt man Dennis F. Thompson, so lassen
sich diese Befunde durch vier eher theoreti-
sche Ursachen erklären.3 Erstens neigen
Menschen dazu, kurzfristige Vorteile gegen-
über langfristigen zu bevorzugen. Es ist
daher wahrscheinlich, dass in der Demokra-
tie politische Entscheidungen getroffen wer-
den, die unmittelbar eintretende Ergebnisse
hervorbringen. Zweitens sollen politische
Entscheidungen die Urteile der Bürgerinnen
und Bürger darüber widerspiegeln, wie sich
Gesetze auf ihre Interessen auswirken. Ent-
sprechend neigen Demokratien dazu, nur
solche Politikvorschläge anzunehmen, die
den (potenziell kurzfristigen) Interessen der
gegenwärtig Lebenden wenigstens in einem
Mindestmaß entsprechen. Drittens ist poli-
tische Macht zeitlich begrenzt – es sind
kurze Wahlperioden erforderlich, um auto-
kratischen Tendenzen vorzubeugen. Die
 Demokratie weist insofern Anreizstrukturen
zugunsten einer kurzfristig ausgerichteten
Politik auf, weil für den politischen
 Machterhalt unmittelbar vorweisbare Er-
gebnisse nützlich sind. Viertens weist die
Demokratie eine Tendenz dazu auf, ältere
Bevölkerungsteile und deren Interessen un-
verhältnismäßig zu bevorzugen. Infolge der
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stellvertretendes Elternwahlrecht gekommen
sein könnte. Jeder Elternteil sollte pro Kind
eine zusätzliche halbe Stimme erhalten.7,8

Ein solches System würde die Wählermacht
von den Älteren hin zu den Jüngeren verla-
gern und könnte zur Folge haben, dass po-
litische Parteien ihre Programme stärker an
Familieninteressen und womöglich auch an
nachhaltiger Politikgestaltung ausrichten.
Drittens könnte man in repräsentativen,
exekutiven oder judikativen Institutionen
sowie in den administrativen Organen der
Demokratie Quoten für junge Bürgerinnen
und Bürger einführen.
Es würde mehrere Aufsätze erfordern, um
jede dieser Maßnahmen zur Bekämpfung
der demokratischen Neigung zu kurzfristig
ausgerichteten Politikentscheidungen zu
Ungunsten der Jungen in der gebotenen
Ausführlichkeit zu analysieren. In diesem
Aufsatz werde ich mich nur mit dem letzt-
genannten der drei Vorschläge beschäftigen.
Mein Ziel ist es, die folgende Frage zu be-
antworten: Lassen sich Quoten als ein de-
mokratisches Instrument zur Herstellung
einer angemessenen Vertretung der Interes-
sen junger Bürgerinnen und Bürger recht-
fertigen? Ich werde diese Frage mit einem
bedingten „Ja!“ beantworten. Quoten für
junge Bürgerinnen und Bürger lassen sich
unter der Bedingung rechtfertigen, dass sie
im Zugang zu den relevanten politischen In-
stitutionen benachteiligt werden und als re-
levante Bevölkerungsgruppe ausweisbar
sind.

Zur Beantwortung meiner Frage müssen wir
uns zunächst darüber verständigen, was
Quoten sind und was sie leisten können. Im
zweiten Abschnitt stelle ich Quoten in der
Weise vor, wie sie in der politischen Theorie
mit Blick auf das Prinzip der Chancen-
gleichheit diskutiert worden sind. Ich zeige,
dass Quoten nur als Mittel zur Erreichung
nicht-diskriminierender Auswahlverfahren
für soziale Positionen gerechtfertigt werden
können, dabei jedoch keinen normativen
Selbstzweck darstellen. Dann müssen wir
uns auch über die Rolle im Klaren sein, die
Quoten in der Demokratie spielen können.
Im dritten Abschnitt zeige ich, unter wel-
chen Bedingungen Quoten in einer Demo-
kratie als ein Instrument zur Erreichung
proportionaler Vertretung aller gesellschaft-
lichen Interessen gerechtfertigt sind. Diese

Klarstellungen werden es mir erlauben, im
vierten Abschnitt die Frage zu beantworten,
unter welchen Bedingungen Quoten für
junge Bürgerinnen und Bürger in der De-
mokratie gerechtfertigt werden können.

Was sind Quoten und was können sie
 leisten?
Nicht nur in der Politik, sondern auch in der
politischen Theorie fand in den 1970er Jah-
ren eine aufgeheizte Debatte darüber statt,
ob und gegebenenfalls mit welcher Begrün-
dung Quoten im Arbeitsmarkt und im Bil-
dungssystem gerechtfertigt sind. Diese Frage
wurde oftmals so behandelt, als wären Quo-
ten entweder ein normativer Selbstzweck
oder eine Bedingung dafür, das Prinzip der
Chancengleichheit zu explizieren.9 Ich lehne
diese beiden Auffassungen ab.10 Stattdessen
mache ich in diesem Abschnitt geltend, dass
Quoten lediglich als Instrument dafür
 verstanden werden sollten, entweder Chan-
cengleichheit zu verwirklichen oder nicht-
diskriminierende Auswahlverfahren zu
sichern.
Allgemein gesprochen, diskriminieren Aus-
wahlverfahren für Arbeitsstellen, Bildungs-
plätze oder soziale Positionen immer, da sie
aus dem gesamten Bewerberkreis die benö-
tigte Zahl an Individuen auswählen, um die
betreffenden Positionen besetzen zu können.
Gemäß einem formalen Verständnis von
Chancengleichheit ist eine solche Diskrimi-
nierung unter der Bedingung gerechtfertigt,
dass lediglich Eigenschaften von Kandida-
ten in Betracht gezogen werden, die für die
betreffende Position relevant sind. Anders
gesagt, sollten nur diejenigen Eigenschaften
von Kandidatinnen und Kandidaten ent-
scheidungsrelevant werden, die deren Aus-
sichten auf eine erfolgreiche Wahrnehmung
der zu besetzenden sozialen Position erhö-
hen.11 Alle anderen Kriterien, die bei der Be-
werberauswahl eine Rolle spielen könnten,
stellen eine Form der ungerechtfertigten
Diskriminierung dar. So werden Frauen im
gebährfähigen Alter zum Beispiel in nicht
rechtfertigbarer Weise – wenngleich nicht
explizit – durch Auswahlverfahren für Ma-
nagementpositionen diskriminiert, die von
ihnen verlangen, in den letzten fünf Jahren
ohne jede Unterbrechung im Betrieb gear-
beitet zu haben. Wie Mary Anne Warren
zudem bemerkt, verfestigen derartige Aus-
wahlverfahren soziale Strukturen, die Frauen
in die Hausfrauenrolle drängen.12

Ein solches, formales Verständnis von Chan-
cengleichheit legt die Erwartung nahe, dass
– im Falle von vollständiger Verwirklichung

im Bildungssystem und auf dem Arbeits-
markt – beide Geschlechter sowie alle ver-
schiedenen ethnischen, religiösen und
sonstigen sozialen Gruppen in sämtlichen
sozialen Positionen proportional vertreten
sein müssten. Anders ausgedrückt: Nimmt
man an, dass eine Gesellschaft in verschie-
dene soziale und wirtschaftliche Hierarchie-
stufen aufgeteilt werden kann, denen jeweils
bestimmte soziale Positionen zugeordnet
sind, dann müssten in einer Gesellschaft, die
durch vollständige formale Chancengleich-
heit gekennzeichnet ist, die Mitglieder aller
verschiedenen sozialen Gruppen die zu be-
setzenden Positionen proportional zu ihrem
jeweiligen Anteil an der Gesamtgesellschaft
einnehmen.
Ein solches Verständnis von Chancengleich-
heit ist am explizitesten von Onora O’Neill
vorgeschlagen worden. Ihr zufolge stellt eine
Lotterie das fairste Auswahlverfahren über-
haupt dar, denn in einem solchen haben alle
Beteiligten die gleichen Erfolgschancen. Um
demnach als ein faires Auswahlverfahren zu
gelten, müsste das Prinzip der Chancen-
gleichheit sowohl in der Bildung als auch auf
dem Arbeitsmarkt jedem die gleichen Er-
folgschancen garantieren.13 Für alle sozialen
Positionen, die den verschiedenen sozialen
Hierarchiestufen einer Gesellschaft zuge-
ordnet sind, kann sich daraus nichts ande-
res als eine proportionale Vertretung beider
Geschlechter und aller sozialen Gruppen er-
geben.
Um eine solche proportionale Verteilung
aller sozialen Positionen sicherzustellen,
schlägt O’Neill vor, das Prinzip der Chan-
cengleichheit umzuformulieren. Chancen-
gleichheit sollte ihr zufolge als Forderung
verstanden werden, soziale Positionen unter
allen sozialen Gruppen einer Gesellschaft
proportional aufzuteilen.14 Ein solches Ver-
ständnis von Chancengleichheit führt zu
einer ersten – und zugleich der stärksten –
Auffassung von Quoten, die ich hier als
‚starke Quoten’ bezeichnen möchte. Starke
Quoten fordern dazu auf, Bildungsplätze
und Arbeitsstellen in einer strikt proportio-
nalen Weise zu verteilen. Ein solches Ver-
ständnis von Quoten setzt ungerechtfertigte
Diskriminierungen als gegeben voraus und
betrachtet Chancengleichheit erst dann als
verwirklicht, wenn eine proportionale Ver-
teilung von sozialen Positionen über alle ge-
sellschaftlichen Hierarchiestufen hinweg
gegeben ist. 
Um diesen Vorschlag etwas greifbarer zu ma-
chen und um einen womöglich befangenen
Sprachgebrauch zu vermeiden, ist es hilf-
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reich, sich das berühmte, von Bernard
 Williams eingeführte Beispiel einer Krieger-
gesellschaft vor Augen zu führen:15 Man
stelle sich eine Gesellschaft vor, in der dem
Status des Kriegers ein hohes Ansehen bei-
gemessen wird. Traditionell werden diese
Krieger aus einigen besonders wohlhaben-
den Familien dieser Gesellschaft ausgewählt,
nicht aber aus der in Armut lebenden Mehr-
heit. Ein solches Auswahlverfahren stellt
zweifellos eine nicht zu rechtfertigende Dis-
kriminierung der armen Mehrheit dar – zu-
mindest wenn wir davon ausgehen dürfen,
dass Wohlstand und die Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Familie unerheblich dafür
sind, um ein guter Krieger zu sein. Williams
zufolge wäre es deshalb angemessener, einen
Wettbewerb einzuführen, bei dem die Kör-
perkraft derjenigen getestet wird, die Krie-
ger werden möchten. Wenn ein solches
Auswahlverfahren praktiziert wird und es zu
keiner explizit oder implizit ungerechtfer-
tigten Diskriminierung von irgendwelchen
Bevölkerungsteilen kommt, dann ist es plau-
sibel anzunehmen, dass die Kriegerklasse
nach einiger Zeit aus Mitgliedern sowohl der
wohlhabenden Familien als auch der armen
Mehrheit bestehen wird, und zwar im Ver-
hältnis zu dem ihnen entsprechenden Anteil
an der Gesamtbevölkerung.

Wie O’Neill allerdings bereits angemerkt
hat, weist diese Argumentation jedoch zu-
mindest eine zentrale Schwäche auf.16 Es
versteht sich keineswegs von selbst, dass der
Wunsch aller Gesellschaftsmitglieder, Krie-
ger zu werden, über alle sozialen Gruppen
hinweg gleichmäßig verteilt ist. So könnte
etwa ein nennenswerter Anteil der Mehrheit
der Kriegergesellschaft pazifistische Über-
zeugungen vertreten. In diesem Fall werden
die Angehörigen dieser sozialen Gruppe
weder dazu motiviert sein, sich auf einen
derartigen Wettbewerb einzustellen, noch
werden sie sich notwendigerweise an ihm
beteiligen, sofern sie nicht dazu gezwungen
werden. Falls deshalb der Wunsch, Krieger
zu werden, innerhalb der Gesellschaft
 ungleichmäßig verteilt ist, dann ist eine
nicht-proportionale Verteilung der Krieger-
positionen ein erwartbares Ergebnis. Es
 können nur so viele Angehörige der Mehr-
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heit ‚erfolgreich’ in diesem Sinne sein, wie
auch willens sind, sich um eine Kriegerposi-
tion zu bewerben. Da in einer liberalen Ord-
nung niemand bereit wäre, einen
Bewerbungszwang für soziale Positionen in
höherrangigen Hierarchiestufen der Gesell-
schaft zu akzeptieren, scheint es deshalb
plausibler, eine weniger starke, gleichsam
schwächere Form von Quoten vorzuschla-
gen.
Diese schwächere Form von Quoten – kurz:
schwache Quoten – berücksichtigt den Um-
stand, dass der Wunsch, Positionen in
höher- und höchstrangigen sozialen und
ökonomischen Hierarchiestufen einzuneh-
men, unter den verschiedenen sozialen
Gruppen einer Gesellschaft ungleichmäßig
verteilt ist. Dieses schwächere Verständnis
von Quoten geht jedoch gleichermaßen
davon aus, dass es gegenüber manchen so-
zialen Gruppen weiterhin zu ungerechtfer-
tigten Diskriminierungen kommt. Daher
muss sichergestellt sein, dass die Zahl er-
folgreicher Bewerberinnen und Bewerber
aus dem Kandidatenpool proportional zu
der Zahl derjenigen ist, die sich aus den ver-
schiedenen sozialen Gruppen der Gesell-
schaft heraus beworben haben.17 Um erneut
das von Williams verwendete Beispiel auf-
zugreifen: Wenn der Fall eintritt, dass sich
für 120 Kriegerpositionen achtzig
 Kandidaten aus wohlhabenden Familien be-
werben und 160 aus der armen Bevölke-
rungsmehrheit, dann sollten diese 120
Positionen in einem Verhältnis von 1:2 auf-
geteilt werden. Vierzig Kriegerpositionen
sollten Kandidaten aus wohlhabenderen Fa-
milien zugeteilt werden, und die verbleiben-
den achtzig sollten an Kandidaten aus der
armen Mehrheit gehen. Wenn eine solche
Verteilung nicht vorliegt, wäre von einer un-
gerechtfertigten Diskriminierung zu spre-
chen. 
Eine solche Rechtfertigung von Quoten
sieht sich einer weiteren Schwierigkeit aus-
gesetzt, die auch im Zusammenhang mit
starken Quoten auftritt. Wenn die Forde-
rung erhoben wird, unter den erfolgreichen
Bewerbern eine strikt proportionale Vertei-
lung der Positionen zu sichern, dann kann
der Fall eintreten, dass die Positionen den
Angehörigen einer bestimmten sozialen
Gruppe zugeteilt werden müssen, obwohl
diese hierfür nicht in gleichem Maße quali-
fiziert sind wie die Angehörigen anderer
Gruppen. Dies ist das Problem umgekehr-
ter Diskriminierung: Um eine proportionale
Verteilung von Positionen sicherzustellen,
müsste ein Auswahlverfahren die Kandida-

ten derjenigen Gruppen in ungerechtfertig-
ter Weise diskriminieren, die zuvor in unge-
rechtfertigter Weise bevorzugt wurden.18

Dies muss als ungerechtfertigte Diskrimi-
nierung betrachtet werden, denn um die
Anforderungen schwacher Quoten zu erfül-
len, werden hier Eigenschaften relevant, die
als unerheblich gelten, um in den betreffen-
den Positionen eine erfolgreiche Leistung zu
erbringen. Besser geeignete Kandidaten
unter Berufung auf Quoten zu diskriminie-
ren, bedeutet dann, Eigenschaften wie Ge-
schlecht, Ethnie oder Religion in den
Vordergrund zu rücken, die unerheblich
dafür sind, um beispielweise Krieger zu wer-
den. Krieger müssen eine hinreichende kör-
perliche Verfassung aufweisen. Hierfür sind
Geschlecht, Ethnie und Religion – zumin-
dest grundsätzlich – nicht von Belang.
Wenn jedoch lediglich die körperliche Ver-
fassung ausschlaggebend dafür ist, Krieger
zu werden, dann wird es schwierig zu be-
haupten, dass eine ungerechtfertigte Diskri-
minierung vorliegt, wenn die Verteilung von
Kriegerpositionen sich nicht proportional
zur Verteilung der Geschlechter, Ethnien
und religiösen Gruppen innerhalb der Krie-
gergesellschaft verhält.

Wie dem auch sei – welche Form von Quo-
ten man nun jeweils für angemessen halten
mag, sie können nach meinem Dafürhalten
lediglich als Instrument zur Überwindung
von ungerechtfertigt diskriminierenden Aus-
wahlverfahren verteidigt werden. Der wich-
tigste Grund für diese Überzeugung geht auf
die hier bereits mehrfach erwähnte An-
nahme zurück, dass sich Quoten nur recht-
fertigen lassen, wenn mehr oder weniger
explizite Formen ungerechtfertigter Diskri-
minierung vorliegen. Falls diese Bedingung
nicht gegeben ist oder zumindest nicht kon-
trafaktisch vorausgesetzt wird, ist es unmög-
lich, für Quoten zu argumentieren. Wenn
umgekehrt ein Auswahlverfahren fair ist und
keine ausdrückliche oder versteckte Form
von ungerechtfertigter Diskriminierung be-
inhaltet, dann muss jede daraus resultie-
rende Verteilung als fair akzeptiert werden.
Und da Quoten gemäß diesem Argument
ein Mittel zur Erreichung der genannten
Ziele darstellen, handelt es sich bei ihnen
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Es reicht nicht, die Tore der 
Chancengleichheit zu öffnen. 
Alle unsere Bürger müssen auch die
Fähigkeit haben, durch diese Tore
hindurchzugehen. 
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Jede einem Menschen zugefügte
 Beleidigung, gleichgültig, welcher
Rasse er angehört, ist eine 
Herabwürdigung der ganzen
Menschheit.
/ Albert Camus /
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schlicht um Instrumente – nicht jedoch um
normative Selbstzwecke. Hinzu kommt,
dass ein Plädoyer für die proportionale Ver-
tretung aller sozialen Gruppen auf allen so-
zialen und wirtschaftlichen Hierarchiestufen
einer Gesellschaft auf der Voraussetzung be-
ruht, dass die Bereitschaft, sich auf die zu be-
setzenden Positionen zu bewerben, über alle
sozialen Gruppen hinweg gleichmäßig ver-
teilt ist. 

Welche Bedeutung können Quoten in der
Demokratie erhalten?
Um zu verstehen, in welchem Sinne Quo-
ten für die Demokratie bedeutsam werden
können, ist es erforderlich, sich zunächst
über die ihnen gebührende Rolle in einem
solchen Institutionengefüge Klarheit zu ver-
schaffen. Zu diesem Zweck halte ich es für
hilfreich, nicht allzu ausführlich auf ver-
schiedene Auffassungen darüber einzugehen,
was Demokratie ist und welchen institutio-
nellen Rahmen sie erfordert. Meines Erach-
tens genügt es, ein eher formales Verständnis
von Demokratie – genauer: von repräsenta-
tiver Demokratie – in Betracht zu ziehen.
Wie wir in diesem Abschnitt sehen werden,
sind Quoten nur dann angemessen, wenn
sie auf politische Institutionen und die mit
ihnen verbundenen Ämter, nicht aber auf
politische Entscheidungen angewandt wer-
den. Was aber ist Demokratie überhaupt,
und wie lässt sich ihr institutioneller Rah-
men rechtfertigen?
Um zu verstehen, was Demokratie eigent-
lich ist, mag es hilfreich sein, an die Be-
schreibung von Demokratie zu erinnern, die
Abraham Lincoln in seiner Gettysburg
 Address zum Ausdruck gebracht hat. Gemäß
dieser berühmten Formulierung ist Demo-
kratie „die Regierung des Volkes, durch das
Volk, und für das Volk“.19 Auch wenn in
Lincolns Äußerung unklar bleibt, wer legiti-
merweise das Volk konstituiert und mit wel-
cher normativen Begründung jemand als
Teil des Volkes angesehen werden muss, so
erhellt sie doch, was in der politischen Theo-
rie für gewöhnlich unter dem Begriff ‚De-
mokratie’ verstanden wird. Demokratie ist
ein Institutionengefüge, in dem alle Bürge-
rinnen und Bürger, d.h. sämtliche Mitglie-
der des Volkes, sich selbst dadurch regieren,
dass sie gemeinschaftlich Entscheidungen
treffen, diese ausführen, und für deren Fol-
gen die Verantwortung übernehmen.
Die liberale westliche Tradition der politi-
schen Theorie hat verschiedene Wege aufge-
zeigt, um das Recht auf demokratische
Mitbestimmung normativ zu begründen.

All diesen Theorien ist jedoch die Annahme
gemeinsam, dass alle Menschen als frei und
gleich zu gelten haben. Um Menschen als
Freie zu achten, darf ihr Recht auf Freiheit
nicht eingeschränkt werden, ohne sie beim
politischen Prozess mitreden zu lassen, der
zu solchen Einschränkungen führt. Um
Menschen als Gleiche zu achten, ist es not-
wendig, allen eine faire Chance darauf zu si-
chern, sich an diesem Entscheidungsprozess
zu beteiligen. Die Frage, wie sowohl ein
Recht auf Mitsprache als auch eine faire
Chance auf Beteiligung am Entscheidungs-
prozess sicherzustellen ist, bleibt in der
Theorie jedoch umstritten. Es ist heutzutage
allerdings nahezu unmöglich, irgendeinen
politischen Institutionenrahmen zu vertei-
digen, ohne das Recht aller Bürgerinnen
und Bürger darauf zu akzeptieren, als frei
und gleich geachtet zu werden.20

Um ein Argument für Quoten vorbringen
zu können, ist es allerdings erforderlich, der
Demokratie einen substanzielleren Zweck
zuzuschreiben als lediglich den, die forma-
len Bedingungen für eine freie und gleiche
Beteiligung am politischen Entscheidungs-
prozess sicherzustellen. Denn ohne einen
solchen substanziellen Zweck ist es schwierig
nachzuvollziehen, was ungerechtfertigte Dis-
kriminierung im Prozess der demokrati-
schen Entscheidungsfindung bedeuten
könnte.21 Thomas Christiano etwa vertritt
die Auffassung, in einem demokratischen
Regime müsse garantiert sein, dass alle Men-
schen gleichermaßen in ihren Interessen re-
spektiert werden. Dies ist nur dann möglich,
wenn alle Gesellschaftsmitglieder, „on
whom the rules [die politischen Entschei-
dungen] have a major impact“, in gleichem
Maße am Herbeiführen einer Entscheidung
beteiligt sind.22 Es muss allen möglich sein,
sich in der politischen Entscheidungsfin-
dung zu engagieren, und es müssen alle in
der Lage sein zu erkennen, dass ihre Interes-
sen respektiert werden. Was also gefordert
ist, damit eine politische Entscheidung als
legitim gelten kann, ist ihre öffentliche Recht-
fertigbarkeit. 
Christiano zufolge stellt die Demokratie –
zumindest teilweise – das beste Institutio-
nengefüge dar, um diese Bedingung der
 öffentlichen Rechtfertigbarkeit zu gewähr-
leisten.23 In diesem Sinne sichert eine de-
mokratische Institutionenordnung also
nicht nur die formal gleiche Möglichkeit zur
Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger an
der kollektiven Entscheidungsfindung. Dar-
über hinaus dient eine demokratische Insti-
tutionenordnung auch dem Zweck des

Interessensausgleichs und mithin der Ab-
sicht, eine unausgewogene Politik zu ver-
meiden, bei der die Interessen der einen auf
Kosten der anderen verwirklicht werden. In
der Demokratie besteht ungerechtfertigte
Diskriminierung demzufolge in einer Ten-
denz zu unausgewogenen Entscheidungen,
die gewisse Interessen bevorzugen und dabei
andere ungerechtfertigterweise vernachlässi-
gen.

Geht man deshalb davon aus, dass die for-
malen Bedingungen zur Sicherung von
freier und gleicher Staatsbürgerschaft gege-
ben sind, dann scheint unter Christianos
Voraussetzungen erwartbar, dass wiederholte
Politikentscheidungen die verschiedenen ge-
sellschaftlichen Interessen in einem propor-
tionalen Verhältnis abbilden sollten. In einer
Gesellschaft, die aus zehn Pazifistinnen und
fünf Kriegern besteht, sollte jede dritte Poli-
tikentscheidung zugunsten der Krieger
 ausfallen, während zwei aus drei Entschei-
dungen im Sinne des Pazifismus getroffen
werden würden. Einer solchen Erwartung
liegt m.E. jedoch ein falsches Verständnis
dessen zugrunde, was Demokratie bedeutet. 
Denn erstens bleibt die Demokratie – selbst
wenn sie als ein System zur Vermeidung un-
ausgewogener Politik angesehen wird – ein
Prozess der kollektiven Entscheidungsfin-
dung, der im Idealfall zu einem Konsens
oder zu einem Kompromiss darüber führt,
was im gemeinsamen Interesse aller Gesell-
schaftsmitglieder liegt. Zweitens muss es –
gemäß Lincolns Beschreibung der Demo-
kratie als „Regierung des Volkes, durch das
Volk, und für das Volk“ – die Bürgerschaft
selbst sein, die über ihr eigenes Schicksal
entscheidet. Jedes substanzielle Kriterium,
das ein Maß dessen vorschreiben würde, in
dem politische Entscheidungen gesellschaft-
lich existierende Interessen abzubilden
haben, würde dieser Beschreibung von De-
mokratie widerstreiten. Es scheint diesen
beiden Argumenten zufolge also unange-
messen zu sein, Quoten auf politische Ent-
scheidungen selbst anzuwenden. Sinnvoller
ist es, sie auf die Zusammensetzung der po-
litischen Institutionen anzuwenden, die eine
Gesellschaft steuern.
Wenn Quoten also auf die Zusammenset-
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zung politischer Institutionen in der Demo-
kratie anzuwenden sind, dann müssen wir
verstehen, auf welche Weise begründet wer-
den kann, dass nur eine gewisse Anzahl von
Bürgern die entscheidenden Ämter innehat.
Ich denke, dass es auch hier wieder hilfreich
ist, auf Lincolns Beschreibung der Demo-
kratie als „Regierung des Volkes, durch das
Volk, und für das Volk“ zurückzukommen.
Dieser Aussage zufolge sind politische Ent-
scheidungen in einer Demokratie nur dann
legitim, wenn es die gesamte Bürgerschaft ist,
die sich selbst regiert. Ob ein Demokratie-
modell ‚direkt’ oder ‚repräsentativ’ ist, be-
misst sich demnach danach, ob die gesamte
Bürgerschaft oder lediglich ein Teil von ihr
als notwendig angesehen wird, um politische
Entscheidungen zu treffen.24 Direktdemo-
kratische Demokratiemodelle vertreten die
Auffassung, dass die Menge an Personen, die
politische Entscheidungen treffen sollte, mit
der gesamten Bürgerschaft deckungsgleich
sein muss. In der repräsentativen Demokra-
tie dagegen kann die Versammlung derjeni-
gen, die politische Entscheidungen treffen,
kleiner sein. Um also das repräsentative De-
mokratieverständnis zu erfassen, muss Lin-
colns Äußerung geringfügig abgewandelt
werden: Demokratie ist Regierung des gan-
zen Volkes, durch einige Vertreter aus dem
Volk, für das ganze Volk. So verstanden, stel-
len repräsentative Institutionen also eine in-
stitutionelle Methode dar, um den Prozess
der kollektiven Entscheidungsfindung in-
nerhalb des gesamten Volkes derart zu ope-
rationalisieren, dass er effizienter und –
einigen Auffassungen zufolge – qualitativ
besser wird.25

Gemäß dieser rein formalen Beschreibung
von repräsentativer Demokratie muss legi-
time Repräsentation alle in der Bürgerschaft
vorhandenen Interessen proportional be-
rücksichtigen.26 Darüber hinaus sind die
Mitglieder der Legislativversammlung der
Bürgerschaft gegenüber verantwortlich, da
sie in deren gesamtem Namen entscheiden.
In der Demokratie wird Verantwortlichkeit
üblicherweise durch Wahlperioden sicher-
gestellt, denn diese erlauben die Wiederwahl
von Repräsentanten, die eine gute Interes-
senvertretung erbracht haben. Demgegen-
über können diejenigen abgewählt werden,
denen dies nicht gelungen ist.27 In der
 Demokratie kann Repräsentation daher nur
dann legitim sein, wenn sie durch die tat-
sächlich in der Bürgerschaft vorhandenen
Interessen gestützt wird. Aus diesem Grund
besteht die Funktion der Legislativver-
sammlung darin, die innerhalb der Bürger-
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schaft existierenden Interessen in Relation
zu ihrem Gewicht zu vertreten. Die Funk-
tion der einzelnen Repräsentantin besteht
demgegenüber darin, im Sinne derjenigen
aufzutreten und zu agieren, die sie vertritt.
Dies bedeutet, dass in einer Gesellschaft von
eintausend Pazifisten und fünfhundert Krie-
gerinnen eine sechs Individuen umfassende
Versammlung genau dann legitim wäre,
wenn sie aus vier Repräsentantinnen der Pa-
zifisten und zwei Repräsentanten der Krie-
gerinnen bestünde. Es lässt sich demzufolge
sagen, dass eine ungerechtfertigte Diskrimi-
nierung in der repräsentativen Demokratie
immer dann vorliegt, wenn es keine propor-
tionale Interessenvertretung gibt oder zu-
mindest manche Interessen dauerhaft
marginalisiert sind.

Die Legislativversammlung ist in einem de-
mokratischen Rahmen fraglos die offenkun-
digste Institution, wenn es darum geht, die
Interessen der Bürgerschaft proportional zu
vertreten – denn schließlich müssen alle po-
litischen Entscheidungen durch diese Insti-
tution bestätigt werden. Es ist jedoch nicht
nur die Legislative, die einen maßgeblichen
Einfluss darauf hat, in welcher Weise die In-
teressen der Bürgerschaft berücksichtigt und
durchgesetzt werden. Die Exekutive, die Ju-
dikative und die Verwaltungsorgane sind
ebenfalls von erheblicher Bedeutung. Da die
Legislativversammlung die in der Gesell-
schaft vorhandenen Interessen proportional
abbilden muss und die anderen genannten
Institutionen einen großen Einfluss darauf
haben, wie gut diese Interessen in Politik-
maßnahmen übersetzt werden, kann dafür
argumentiert werden, dass auch diese de-
mokratischen Institutionen dem Erfordernis
der Repräsentativität entsprechen sollten. Es
gibt jedoch zwei praktische Gründe dafür,
weshalb die Legislativversammlung nicht
nur das wichtigste, sondern auch das nahe-
liegendste politische Organ ist, für das eine
proportionale Interessenvertretung einge-
fordert werden kann. Diese Gründe schlie-
ßen allerdings die Rechtfertigung einer
proportionalen Interessenvertretung in der
Exekutive, der Judikative und den Verwal-
tungsorganen nicht gänzlich aus. 
Erstens müssen Amtsinhaber in Judikative
und Verwaltung von den Bürgern nicht nur
als die besten Repräsentanten ihrer Interes-

sen wahrgenommen werden. Um in diesen
Ämtern eine gute Leistung zu erbringen,
sind darüber hinausgehende Fähigkeiten
und Qualifikationen erforderlich. Richter
benötigen hinreichende Kenntnisse der
Rechtswissenschaften, und die Ausübung
einer Verwaltungstätigkeit setzt häufig eben-
falls spezifische Qualifikationen voraus.
Daher müssen die Inhaberinnen dieser
Ämter nicht nur die in der Bürgerschaft vor-
handenen Interessen vertreten können, son-
dern auch die dazu benötigten Fähigkeiten
und Qualifikationen an den Tag legen. Wie
dieses Erfordernis mit dem Umstand zu ver-
einbaren ist, dass die Individuen in diesen
Positionen auch gewisse Interessen vertreten
sollten, ist eine komplizierte Frage, der ich
hier nicht nachgehen kann.28

Zweitens besteht im Hinblick auf die Exe-
kutive eine praktische Schwierigkeit. Es gibt
zahlenmäßig weniger Regierungsämter in
der Exekutive als Sitze in der Legislativver-
sammlung. Dies erschwert die Forderung,
dass die Organe der Exekutive alle gesell-
schaftlich vorhandenen Interessen propor-
tional abbilden sollten. Dennoch – wenn
eine Gesellschaft in größere ethnische, reli-
giöse, sprachliche oder geografische Grup-
pen mit konfligierenden Interessen aufgeteilt
ist, dann scheint es sinnvoll, sich wenigstens
für eine proportionale Repräsentation dieser
gesellschaftlichen Gruppen auszusprechen.
Dies erfordert jedoch, sich über die
 Bedeutung dieser Gruppen und ihrer Inter-
essen im Klaren zu sein. Um eine propor-
tionale Interessenvertretung durch die
Verteilung der Regierungsämter zu begrün-
den, muss gezeigt werden können, weshalb
den konfligierenden Interessen mancher so-
zialer Gruppen eine derart große Bedeutung
zukommt, dass die Regierungsämter ihnen
gemäß aufgeteilt werden sollten. Dies ist
eine zentrale Frage, die im nächsten Ab-
schnitt zu klären sein wird, in welchem ich
die Frage zu beantworten versuche, ob Quo-
ten für junge Bürgerinnen und Bürger ge-
rechtfertigt werden können.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen
zur Demokratie können wir jetzt sehen, in
welchem Sinne Quoten in einer Demokratie
Bedeutung erlangen können: Sie können
wichtig werden, um die proportionale Ver-
tretung aller in der Bürgerschaft vorhande-
nen Interessen sicherzustellen. Quoten
können dann als ein gerechtfertigtes Mittel
betrachtet werden, wenn ersichtlich wird,
dass manche Interessen bei den Wahlverfah-
ren für die Legislativversammlung und für
Ämter in anderen demokratischen Institu-
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tionen dauerhaft marginalisiert sind. Eine
solche Marginalisierung stellt eine Art von
ungerechtfertigter Diskriminierung gegen-
über denjenigen dar, die diese Interessen ver-
treten. 
Wie wir allerdings im letzten Abschnitt ge-
sehen haben, bedeutet dies jedoch nicht,
dass Quoten als normativer Selbstzweck ge-
rechtfertigt sind. Sie sind nur als ein Mittel
gerechtfertigt, um mehr oder weniger expli-
zit ungerechtfertigte Diskriminierung in den
Wahlverfahren für politische Ämter zu ver-
meiden. Wenn keine solche Diskriminie-
rung vorliegt, muss jede resultierende
Ämterverteilung als legitim akzeptiert wer-
den. Da Wahlverfahren in einer Demokratie
darüber hinaus das einzige Mittel darstellen,
um die in einer Gesellschaft vorhandenen
Interessen zu ermitteln, muss die aus ihnen
resultierende Ämterverteilung als eine pro-
portionale Abbildung der gesellschaftlich
vorhandenen Interessen anerkannt werden.

Lassen sich Quoten für junge Bürgerin-
nen und Bürger rechtfertigen?
So, wie ich die Bedeutung von Quoten in
der Demokratie bisher eingeführt habe, sind
sie lediglich als ein Mittel zu rechtfertigen,
um Wahlverfahren herbeizuführen, die nicht
in ungerechtfertigter Weise manche Interes-
sen in der Gesellschaft diskriminieren. Dies
setzt voraus, dass tatsächlich eine Marginali-
sierung gewisser Interessen vorliegt. Wenn
dies nicht zutrifft, ist es unmöglich, für
Quoten zu argumentieren. Um einschätzen
zu können, ob sich Quoten für junge Bür-
gerinnen und Bürger in der Demokratie
rechtfertigen lassen, müssen wir uns jedoch
noch mit einer weiteren Schwierigkeit aus-
einandersetzen. Es muss gezeigt werden kön-
nen, dass die Jungen in der Tat eine relevante
soziale Gruppe mit spezifischen Interessen
konstituieren. Andernfalls wäre es schwierig,
für Quoten für junge Bürgerinnen und Bür-
ger als ein Mittel zur Sicherung einer ausge-
wogenen Politikgestaltung einzutreten. 

Im Lichte der Untersuchung von Vanhuysse
scheint es durchaus sinnvoll anzunehmen,
dass junge Menschen in ihren Interessen
marginalisiert werden. Aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung sowie Thompsons

Voraussetzung, dass Demokratien für die In-
teressen der Bürgerschaft empfänglich sein
müssen, ist es darüber hinaus plausibel an-
zunehmen, dass Demokratien dazu neigen,
die Interessen der Älteren gegenüber denen
der Jüngeren zu bevorzugen. Diese beiden
Argumente erlauben beide die Schlussfolge-
rung, dass Demokratien die Interessen der
Jungen tendenziell vernachlässigen und diese
mithin in ungerechtfertigter Weise diskri-
minieren. Diese Argumente können jedoch
nur unter der Bedingung aufrechterhalten
werden, dass junge Bürgerinnen und Bürger
in Wahlverfahren tatsächlich in ungerecht-
fertigter Weise diskriminiert worden sind
oder werden.
Erst wenn diese Voraussetzung angenom-
men wird, lässt sich weiter untersuchen, ob
und unter welchen Bedingungen Quoten
für junge Bürgerinnen und Bürger gerecht-
fertigt werden können. Wie oben bereits im
Hinblick auf die Exekutive festgestellt
wurde, setzt ein Argument für Quoten zu-
gunsten bestimmter sozialer Gruppen in der
Demokratie voraus, dass explizit gemacht
wird, um welche Arten von sozialen Grup-
pen es hier gehen kann. Gemäß der Defini-
tion von Demokratie, die ich hier zugrunde
lege, scheint es zunächst unbegründet, für
das Recht auf proportionale Vertretung die
bloße Zugehörigkeit zu einer sozialen
Gruppe höher zu gewichten als die inner-
halb einer Gesellschaft vorhandenen Inter-
essen, welche ja die Grenzen zwischen
verschiedenen sozialen Gruppen transzen-
dieren können. Um also für eine proportio-
nale Vertretung bestimmter sozialer Gruppen
und nicht einzig der in der Gesellschaft vor-
handenen Interessen zu argumentieren, muss
gezeigt werden, dass die Zugehörigkeit zu
einer bestimmten sozialen Gruppe eine not-
wendige Bedingung dafür darstellt, um die
jeweiligen Interessen dieser Gruppe vertre-
ten zu können. Darüber hinaus muss eine
soziale Gruppe soweit homogen sein, dass
sich ihr gewisse Interessen zuschreiben las-
sen, die von Nicht-Mitgliedern der Gruppe
nicht geteilt werden.29

Diese Herausforderung ist besonders im
Hinblick auf die Frage relevant, ob junge
Bürgerinnen und Bürger überhaupt eine so-
ziale Gruppe im relevanten Sinn darstellen.
Es ist keineswegs ausgemacht, dass ein jun-
ges Alter eine notwendige und hinreichende
Bedingung dafür ist, gewisse spezifische In-
teressen zu haben, und zwar aus zwei Grün-
den: Erstens ist es bei einer derartigen
Gruppe – ähnlich wie bei Gruppen, die
nach Geschlecht, Ethnie, Sprache oder Geo-

grafie aufgeteilt sind – sehr schwierig zu er-
weisen, dass die Zugehörigkeit zu ihr aus-
reicht, um das Vorliegen gewisser
spezifischer Interessen anzuzeigen. Zweitens
sind die Interessen junger Bürgerinnen und
Bürger in hohem Maße von ihrem sozialen,
wirtschaftlichen, kulturellen und bildungs-
spezifischen Hintergrund abhängig. Diese
verschiedenartigen Hintergründe führen
nicht notwendig zu einer von allen jungen
Bürgerinnen und Bürgern geteilten Interes-
senkonstellation, sondern vielmehr zu un-
terschiedlichen Arten von Interessen, die
nicht an ein spezifisches Alter geknüpft sind.
Daher ist es schwierig zu behaupten, dass ein
junges Alter eine relevante Bedingung dafür
darstellt, um spezifische Interessen aufzu-
weisen.
Wenn wir jedoch berücksichtigen, dass es
nicht die Interessen an sich sind, die be-
stimmte politische Meinungen und Ideale
hervorbringen, sondern vielmehr die Dis-
kurse, an denen der oder die Einzelne betei-
ligt ist, dann lässt sich sagen, dass die Jungen
eine soziale Gruppe bilden, die einheitlich
genug ist, um ihre proportionale Vertretung
zu begründen. In diese Richtung haben etwa
John Dryzek und Simon Niemeyer argu-
mentiert.30 Ihnen zufolge kommt es in der
Demokratie darauf an, dass Diskurse – und
nicht Interessen – proportional vertreten
sind, denn diese stellen das Fundament dar,
von dem aus Interessen überhaupt erst ent-
wickelt werden. Da junge Bürgerinnen und
Bürger ihre eigenen und spezifischen Dis-
kurse ausbilden, scheint es nur plausibel, sie
als einheitliche soziale Gruppe aufzufassen,
die dementsprechend proportional reprä-
sentiert werden sollte. Junge Bürgerinnen
und Bürger haben ihre eigene Art zu kom-
munizieren und ihre Hoffnungen und Äng-
ste zu artikulieren, und sie befassen sich auf
ihre eigene Weise mit politischen Heraus-
forderungen. Wenn man also in diesem
Sinne argumentiert, ist es durchaus möglich,
junge Bürgerinnen und Bürger als eine rele-
vante soziale Gruppe anzusehen, die in pro-
portionaler Weise repräsentiert zu sein
verdient.31

Sobald junge Bürgerinnen und Bürger oder
andere Gruppen als relevante soziale Grup-
pen ausgezeichnet sind, die es proportional
zu repräsentieren gilt, ergibt sich jedoch eine
weitere Schwierigkeit. Um die Legitimität
ihrer Repräsentation zu gewährleisten, das
heißt, um zu verhindern, dass eine solche
Repräsentation nicht mit Lincolns Beschrei-
bung von Demokratie in Widerspruch gerät,
können soziale Gruppen nur in dem Maße
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nach Repräsentation verlangen, wie es ihrem
relativen Gewicht innerhalb der Bürger-
schaft entspricht. Größeren sozialen Grup-
pen oder Teilen der Gesellschaft steht in
politischen Institutionen ein stärkeres Ge-
wicht zu als kleineren. Der Grund hierfür
besteht schlicht darin, dass die Repräsenta-
tion sozialer Gruppen genauso wie Interes-
sen in einer Demokratie proportional zu
dem Gewicht sein sollte, das diese in der Ge-
sellschaft innehaben. Wollte man mehr als
eine solche proportionale Repräsentation
geltend machen, so würde dies eine weiter-
gehende Argumentation erfordern, die über
die Bedeutung von Quoten in der Demo-
kratie hinausgeht, für die ich bisher argu-
mentiert habe. Gemäß der bisher erfolgten
Rechtfertigung von Quoten als Instrumen-
ten zur Sicherstellung von nicht-diskrimi-
nierenden Wahlverfahren können diese
nicht mehr verlangen, als dass Diskurse, In-
teressen und – soweit begründbar – soziale
Gruppen proportional repräsentiert werden. 

Diese Anforderung erweist sich im Hinblick
auf Quoten für junge Bürgerinnen und Bür-
ger als besonders gewichtig. Denn die Plau-
sibilität solcher Quoten rührt nicht nur von
dem Umstand her, dass die Diskurse junger
Bürgerinnen und Bürger häufig marginali-
siert werden, sondern auch daher, dass die
demografische Entwicklung ihre Marginali-
sierung weiter verstärkt. In der Art und
Weise, wie sie bisher begründet wurden,
können Quoten dieses zweite Problem nicht
lösen. Egal wie nachteilig sich die demogra-
fische Entwicklung für junge Bürgerinnen
und Bürger im politischen Entscheidungs-
prozess auswirkt, es wäre illegitim, für die
Jungen als soziale Gruppe mehr als deren
proportionale Vertretung zu fordern. 
Eine ähnlich skeptische Einschätzung ergibt
sich mit Blick auf starke und schwache Quo-
ten, wie ich sie im zweiten Abschnitt einge-
führt habe. Es ist keineswegs ausgemacht,
dass Quoten für tendenziell marginalisierte
soziale Gruppen zwangsläufig ‚stark’ ausfal-
len sollten. Es hängt von den Umständen
und insbesondere von der Motivation der
Mitglieder dieser sozialen Gruppen ab, wel-
che Form von Quoten angemessen ist.
Starke Quoten sind nur dann gerechtfertigt,
wenn die sozialen Gruppen, die proportio-
nal repräsentiert sein sollen, überhaupt ge-
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nügend Kandidatinnen und Kandidaten
aufstellen können, um die zu vergebenden
Positionen zu besetzen. Wenn dies nicht der
Fall sein sollte, dann würden starke Quoten
zwangsbewehrte Praktiken für diejenigen
Gruppen vorsehen, die nicht in der Lage
sind, ausreichend viele Kandidatinnen und
Kandidaten zu nominieren, um der Forde-
rung nach Proportionalität zu entsprechen.
Dies wäre eine kaum rechtfertigbare illibe-
rale Maßnahme. Wie schon bei der Diskus-
sion um starke Quoten im Hinblick auf die
Gleichheit der Chancen, ist es deshalb auch
hier naheliegend, für schwache Quoten ein-
zutreten, die lediglich verlangen, dass die
verschiedenen relevanten Gruppen im pro-
portionalen Verhältnis aus dem Kreis derje-
nigen zu vertreten sind, die sich für
bestimmte politische Ämter bewerben.
Wie wirksam starke oder schwache Quoten
jedoch Interessen in Politikmaßnahmen zu
übersetzen erlauben, hängt von dem
 Gewicht der einzelnen Gruppen und der
 Anzahl ihrer Kandidaten ab, deren propor-
tionale Repräsentation durch Quoten si-
chergestellt werden soll. Wenn eine soziale
Gruppe nicht ausreichend Gewicht hat, um
politische Entscheidungen signifikant zu be-
einflussen, dann können auch Quoten für
eine proportionale Repräsentation nicht
dem Zweck dienen, zu dem sie vorgeschla-
gen wurden. Obwohl Quoten kleinen Min-
derheiten dabei helfen können, ihre
Interessen (so wie sie aus ihren Diskursen
hervorgehen) besser zu artikulieren, versteht
es sich keineswegs von selbst, dass dies einen
erheblichen Einfluss auf die politische Ent-
scheidungsfindung haben wird.32 Deshalb
spielt auch hier die demografische Entwick-
lung eine zentrale Rolle für die Wirksamkeit
von Quoten für junge Bürgerinnen und
Bürger. Denn durch diese Entwicklung wer-
den die Jungen mehr und mehr zu einer
Minderheit. Quoten können diesem Un-
gleichgewicht aufgrund ihrer normativen
Rechtfertigung nichts entgegensetzen.
Zusammengenommen erlauben die in die-
sem Abschnitt vorgetragenen Überlegungen
die folgenden Schlussfolgerungen: Quoten
zugunsten sozialer Gruppen lassen sich in
der Demokratie dann rechtfertigen, wenn
eine Marginalisierung oder eine ungerecht-
fertigte Diskriminierung ihrer spezifischen
Interessen oder Diskurse vorliegt. Dies setzt
allerdings voraus, dass solche spezifischen In-
teressen oder Diskurse sowie die Fähigkeit,
sie zu artikulieren, hinreichend eng mit der
Zugehörigkeit zu der betreffenden sozialen
Gruppe verknüpft sind. Vor diesem Hinter-

grund sind auch Quoten für junge Bürge-
rinnen und Bürger zu rechtfertigen, denn es
ist schwer zu bezweifeln, dass junge Bürge-
rinnen und Bürger in ihren Interessen dis-
kriminiert werden und in der Tat eine
eigenständige, relevante soziale Gruppe dar-
stellen. Ob dem Ziel, der Marginalisierung
von jungen Bürgerinnen und Bürgern und
anderen sozialen Gruppen entgegenzutreten,
besser durch starke oder schwache Quoten
gedient ist, hängt weiterhin zum einen von
der Motivation der Mitglieder einer sozialen
Gruppe ab, sich politisch zu engagieren, und
zum anderen davon, um was für eine soziale
Gruppe es sich handelt. Für den Fall der
jungen Bürgerinnen und Bürger habe ich al-
lerdings angezweifelt, dass starke oder
schwache Quoten ausreichend politische
Macht sicherstellen können, um für die Jun-
gen besseren politischen Einfluss zu ermög-
lichen. 

Fazit
In diesem Beitrag habe ich für drei Thesen
argumentiert: Erstens, Quoten stellen kei-
nen normativen Selbstzweck dar, sondern
sind lediglich ein Mittel – und zwar zuvör-
derst ein Mittel, um mehr oder weniger ver-
steckte ungerechtfertigte Diskriminierung
zu verhindern. Zweitens, in einer Demokra-
tie sind Quoten vor allem dann plausibel,
wenn sie als Mittel zur Besetzung derjenigen
Ämter betrachtet werden, die den größten
Einfluss darauf haben, wie sich Interessen
oder Diskurse in Politikentscheide überset-
zen. Aus diesem Grund sind Quoten für die
Legislativversammlung am bedeutsamsten.
Drittens, Quoten für junge Bürgerinnen
und Bürger lassen sich rechtfertigen, denn
die Diskurse junger Menschen werden auf-
grund der demografischen Entwicklung
häufig vernachlässigt. Ob allerdings starke
oder schwache Quoten am besten dazu ge-
eignet sind, dieses Ziel zu verwirklichen,
bleibt eine offene Frage, und hängt von der
Motivation junger Bürgerinnen und Bürger
ab, sich politisch zu engagieren. 
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Mehrheiten zementieren das 
Bestehende. Fortschritt ist nur über
Minderheiten möglich. 
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Anmerkungen
1 Vgl. Vanhuysse 2013.
2 Hier und im Folgenden lasse ich bewusst
offen, innerhalb welcher Altersgrenzen Bür-
gerinnen und Bürger als Junge gelten. Ein
Höchstalter zwischen 25 und 35 Jahren
scheint hier eine angemessene Annahme,
weil die meisten Vertreterinnen in der Le-
gislativversammlung eher älter sind. Ent-
sprechend machen ,die Jungen’ diejenigen
Bürgerinnen und Bürger aus, die diese obere
Altersgrenze nicht überschreiten. Die untere
Altersgrenze bildet die Wahlaltersgrenze (16-
18 Jahre).
3 Thompson 2010: 18-20.
4 Ich beziehe mich hier auf Vanhuysse 2013:
23-24. Interessanterweise hat die demogra-
fische Entwicklung und eine zunehmende
Zahl älterer Menschen nicht nur negative
Folgen: Wie Dyson (2012) zeigt, wirkt sich
eine Alterung der Bürgerschaft häufig posi-
tiv auf die Demokratisierung aus.
5 Thompson 2010: 26-30.
6 Ein weiteres Beispiel dafür, wie die Rolle
von Vertretern künftiger Generationen ver-
standen werden kann, gibt Ekeli 2005.
7 Vanhuysse 2013: 41-43.
8 Für eine kritisch-normative Beurteilung
dieser und anderer Vorschläge zur Sicherung
von intergenerationeller Gerechtigkeit siehe
van Parijs 1998; 2011.
9 Für einen hilfreichen Überblick über die
Debatte siehe Rössler 1993.
10 Für eine weiter entfaltete Darstellung zur
Begründung meiner eigenen Position siehe
Wallimann-Helmer 2013, v. a. Kapitel 2.
11 Vgl. Sher 1988.
12 Warren 1977: 245-249.
13 O’Neill 1976: 338.
14 O’Neill 1976: 339-340.
15 Williams 1973: 244.
16 O’Neill 1976: 339-340.
17 Warren 1977: 251-253.
18 Für zwei klassische Texte, die das Pro-

blem der umgekehrten Diskriminierung dis-
kutieren, siehe Newton 1973 und Dworkin
1977: 269-288.
19 Vgl. Brooks Lapsley 2012.
20 Kymlicka 2002: 3f.
21 In der Demokratietheorie ist es natürlich
umstritten, ob Demokratie ausschließlich in
prozeduralen oder doch auch in substanziel-
leren Begriffen gefasst werden sollte (z. B.
Buchanan 2002; Christiano 2004; Brett-
schneider 2005, 2007; van Parijs 2011). In
diesem Beitrag ist es nicht möglich, die An-
sicht zu begründen, dass dem Ideal der De-
mokratie auch ein substanziellerer Zweck
eingeschrieben sein sollte. Wie aus dem Fol-
genden jedoch hervorgehen sollte, ist ein
substanziellerer Zweck der Demokratie, wie
er etwa von Christiano vorgeschlagen wird,
eine notwendige Bedingung, um Quoten in
der Demokratie überhaupt erst zu rechtfer-
tigen. Ich danke Nenad Stojanovic dafür,
diesen Punkt hervorgehoben zu haben.
22 Christiano 2010: 56.
23 Christiano 2004: 275.
24 Christiano 2010: 246.
25 Vgl. z.B. Christiano 2010: 105; Pettit
2004: 60-62; Dobson 1997: 127.
26 Vgl. Dovi 2011; Mansbridge 2003.
27 Vgl. Rehfeld 2006.
28 Vgl. hierzu Rehfeld 2010.
29 Eine vertiefte Diskussion dieses Problems
findet sich bei Rehfeld 2010 und Stojanovic
2013: 133-140.
30 Vgl. Dryzek/Niemeyer 2008.
31 Selbstverständlich bringt es ein solches
Argument mit sich, dass das gesamte Ver-
ständnis von Demokratie und ihren Institu-
tionen überdacht werden müsste. Es müsste
demnach nicht nur der Diskurs junger Bür-
gerinnen und Bürger proportional repräsen-
tiert sein, sondern dies müsste für alle
gesellschaftlichen Diskurse überhaupt gelten
– nicht aber für Interessen.
32 Im Gegensatz dazu argumentieren
 Dryzek und Niemeyer, dass die Regelmä-
ßigkeit, in der Interessen artikuliert werden
(können), einen erheblichen Einfluss auf po-
litische Entscheidungen hat (Dryzek/Nie-
meyer 2008: 484). Nimmt man an, dass
zum Ausdruck gebrachte Meinungen den
politischen Diskurs verändern, dann wird –
unabhängig von dem Anteil an der Gesamt-
bevölkerung, den die Minderheiten einneh-
men – jede Art von proportionaler
Repräsentation ihren politischen Einfluss
verstärken. Doch selbst wenn die Artikula-
tion von Meinungen die politische Ent-
scheidungsfindung beeinflussen mag, so
liegt doch die letztgültige Entscheidungs-

macht letztlich bei den größeren sozialen
Gruppen und nicht bei den Minderheiten.
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